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Ich für dich, du für mich 
 
Name / Vorname …………………………………………………………………………….. 

Strasse …………………………………………………………………………….. 

PLZ /Ort …………………………………………………………………………….. 

Telefon …………………………………………………………………………….. 

E-Mail …………………………………………………………………………….. 

 

Leistungsangebot       Leistungsbezug (Senioren) 
 
Die Arbeiten werden mit CHF 10.00 pro Stunde direkt an den Leistungserbringer: in 
entschädigt. 
 
Folgende Dienstleistungen dürfen durch Jugendliche und Erwachsene ausgeführt 
werden: 
 
□ allgemeine Haushaltarbeiten (Blumen giessen, Fenster putzen, aufräumen etc.) 

□ Haustiere betreuen (Hunde ausführen, Katzen füttern etc.) 

□ Auto waschen/putzen, Velo putzen 

□ leichte Gartenarbeiten (Rasen mähen, jäten, Laub rechen, Schnee schaufeln etc.) 

□ Botengänge (Einkaufen, Recycling etc.) 

□ Kontakte (vorlesen, spielen, spazieren etc.) 

□ PC- / Handy-Unterstützung 

 

Folgende Dienstleistungen dürfen nur von Erwachsenen ausgeführt werden: 

□ Unterstützung in administrativen Aufgaben 

□ Fahrdienst 
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□ Begleitung an kulturelle Anlässe: 

 □ Konzert, Theater, Kino 

 □ Ausstellungen, Vorträge 

 □ Zirkus 

□ Anderes ……………………………………………………………………………………………… 

□ Organisation gemeinsamer Aktivitäten: ………………………………………………………. 

 

Grund Leistungsbezug: ……………………………………………………………………………… 

Bemerkungen: ………………………………………………………………………………………... 

Vermittelt: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Rechtliche Situation bei Jugendlichen 
 
Es handelt sich um einen Wochenjob gegen ein kleines Entgelt für Schulpflichtige ab 
dem 13. Altersjahr. Bei den Arbeiten handelt es sich um kleine Dienstleistungen bei 
Senioren: innen ausserhalb der Unterrichtszeit. 
 
Zulässige Beschäftigungszeiten: 
 

 pro Tag höchstens drei Stunden 
 pro Woche höchstens neun Stunden 

 
Zulässig sind Arbeiten analog dem Formular «Leistungsangebot/Leistungsbezug». 
 

Versicherung 
 
Die Versicherung, insbesondere Haftpflicht und Unfall, ist Sache der Privatpersonen, 
respektive der Jugendlichen und ihren Erziehungsverantwortlichen. Die Regionale 
Kommission für Altersfragen kann in keinem Fall haftbar gemacht werden. 
 
Die Regionale Kommission für Altersfragen verfolgt mit dem Leistungsangebot keine 
kommerziellen Interessen und versteht sich als reine Vermittlungsplattform. 
 

Datenschutz 
Mit der Kontaktaufnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Telefonnummer 
von der Regionalen Kommission für Altersfragen an eine passende, interessierte Person 
weitergeleitet werden darf. Die Daten werden ausschliesslich für die Vermittlung im 
Rahmen der Arbeitsbörse verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. 


